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MITTEILUNGSBLATT 
der Gemeinde Betzenweiler 

 
- Mittwoch, den 27.01.2021                        Nummer 04 -  

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

5.Corona-Verordnung 
Am Samstag, 23.01.2021, wurde die 5. Verordnung zur Änderung der CoronaVO zur Umsetzung der Beschlüsse der 
Ministerpräsidentenkonferenz vom 19.01.2021 beschlossen und notverkündet.  
Die Änderungen beschränken sich auf folgende Punkte:  
 

 § 1a: Die befristeten Maßnahmen werden bis einschließlich 14. Februar 2021 verlängert. 
 § 1d Abs. 1 Nr. 7: Hundesalons, Hundefriseure und vergleichbare Einrichtungen der Tierpflege werden von der 

Betriebsuntersagung ausgenommen.  
 § 1e: Das pauschale Alkoholverbot wurde überarbeitet. Es beruht auf § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG, der lediglich ein 

Verbot der Alkoholabgabe oder -konsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich 
zugänglichen Einrichtungen zulässt. Entsprechend enthält § 1e nun eine Regelung, wonach ab dem 27. Januar 
2021 die Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten von den 
zuständigen Behörden festgelegt werden. 

 § 1g Abs. 2 und 3:  Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur 
Religionsausübung sowie Veranstaltungen bei Todesfällen ist eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. 
Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind bei der zuständigen Behörde spätestens zwei Tage im Voraus 
anzuzeigen.   

 § 1h: Die Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wurde konkretisiert.  
 § 1i: Neu eingeführt wird die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske mit Standard 

FFP2 im Öffentlichen Personenverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, beim Einkaufen 
und am Arbeitsplatz sowie bei religiösen Veranstaltungen.  

 § 19 Nr. 8: Der Ordnungswidrigkeitenkatalog wurde um den Verstoß gegen § 1i erweitert.  
 

Die Änderungen treten am 25. Januar 2021, bzw. die Änderungen zum Alkoholverbot am 27. Januar 2021 in Kraft, die 
Änderungsverordnung ist angefügt. Die CoronaVO in konsolidierter Fassung (im Änderungsmodus und in Reinschrift) 
reichen wir Ihnen nach, sobald sie uns vorliegt. Weitere Informationen können auf der Website des Landes abgerufen 
werden.  
 

Corona-Situation in Landkreis und Gemeinde 
Aktuell (Stand 26.01.2021, 12 Uhr) sind 4.236 Personen im Landkreis Biberach positiv auf das Corona-Virus getestet. 
Das sind 28 Personen mehr als am vorhergehenden Montag. In den letzten sieben Tagen haben sich 142 Personen mit 
dem Virus infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 70,41. 
In unserer Gemeinde haben wir erfreulicherweise aktuell wieder die Situation, dass keine bestätigten Fälle vorliegen. 
 

TÜV-Untersuchung der Traktoren 
Der TÜV Biberach führt auch in diesem Winterhalbjahr wieder eine Sammelprüfung von Zugmaschinen und Anhängern 
durch. Die Landwirte werden gebeten, ihre zum TÜV anstehenden Traktoren bis zum 12.02.2021 auf dem Rathaus 
anzumelden. Der Termin ist am Freitag, 26.02.2021, ab 14.30 Uhr.  

 

Beflaggungsanordnung des Bundes 
Am heutigen 27. Januar findet in Deutschland alljährlich der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 
statt. In diesem Zusammenhang wird am Rathaus die Deutschlandfahne gehisst. 
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Mitteilungen 
 

Wenigstens ein bisschen Fasnet 
Auch wenn die Fasnetsveranstaltungen in diesem Jahr leider ausfallen müssen, hat es sich die Narrenzunft nicht nehmen 
lassen, auf dem Rathausvorplatz einen Narrenbaum aufzustellen und somit wenigstens für ein bisschen Fasnetsstimmung 
in unserer Gemeinde zu sorgen. Außerdem werden mit dem heutigen Amtsblatt tolle Bastelbögen für Kinder verteilt, die 
zur Beschäftigung mit der Fasnet einladen und danach die Fenster der Gemeinde schmücken sollen. 
Herzlichen Dank der Narrenzunft und allen Beteiligten für diese tolle Aktionen und ihr Bestreben, die Tradition der Fasnet 
auch in diesen schwierigen Zeiten spürbar zu halten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilde Müllablagerung 
Auf dem Spurweg Richtung Offingen wurden von unserem Bauhof 
3 gelbe Säcke mit noch feuchten Tapetenresten gefunden, die augen- 
scheinlich illegal dort abgelagert wurden.  
Die Gemeindeverwaltung bittet um Hinweise falls jemand etwas in diesem 
Zusammenhang beobachtet hat.  
Gleichzeitig ist der Müllverursacher aufgefordert seine Müllsäcke vor  
dem Bauhof abzuholen.  
Illegal seinen Müll abzulagern ist kein Kavaliersdelikt. Jeder hat die  
Möglichkeit und ist angehalten seinen Müll vorschriftsmäßig über die  
Restmülltonne zu entsorgen.  
 

Nächste Abfuhrtermine: 
Papierabfuhr:       Freitag,  29.01.2021 
Gelber Sack:       Montag,   01.02.2021 
Restmüll:       Mittwoch 03.02.2021 
Öffnungszeit des Grüngutplatzes:   in den Wintermonaten nur Samstag von 13.00 – 16.00 Uhr 
 

Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Betzenweiler, Riedlinger Straße 2, 88422 Betzenweiler 
Verantwortlich amtlicher Teil: Bürgermeister Tobias Wäscher  
Verantwortlich nichtamtlicher Teil: die jew. gesetzl. Vertreter der mitteilenden Organisationen, Kirchen, Vereine u. sonst. Inserenten  
Redaktion: Gemeindeverwaltung Betzenweiler; erscheint wöchentlich mittwochs; Annahme- und Anzeigenschluss: dienstags, 16 Uhr 
Sprechzeiten Gemeindeverwaltung  
Wir bitten generell um vorherige telefonische Terminabstimmung um die Kontaktzeiten aufgrund  der Corona-Pandemie 
möglichst gering zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Vormittag:  Montag - Donnerstag 07:30 Uhr – 11:30 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Nachmittag:  bis auf Weiteres nur nach Terminvereinbarung! 
Kontakt   
Telefon: 07374/418 - Telefax: 07374/2262  - Bauhof: 0173/2508041 -  Internet: www.betzenweiler.de  
amtsblatt@betzenweiler.de  für Beiträge, Berichte, Anzeigen und Inserate im Mitteilungsblatt 
rathaus@betzenweiler.de für Pass-, Melde- und Einwohnerwesen, Renten, Führerscheine, Vorzimmer BM 
bauhof@betzenweiler.de für technische und bauliche Belange, Schadensmeldungen, Grünpflege, Wegedienst 
bm@betzenweiler.de für übergeordnete Angelegenheiten, persönlicher Kontakt zum Bürgermeister 
 

Datenschutzhinweis 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und behandeln Ihre Daten entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Betzenweiler 
sowie seiner Beiblätter und Sonderausgaben können Sie als Bewohner, Bürger oder relevante Person namentlich und/oder fotografisch erwähnt bzw. dargestellt werden. Die Veröffentlichung erfolgt 
innerhalb der Gemeinde in Papierform und im Internet unbeschränkt zugänglich auf der Homepage der Gemeinde Betzenweiler. Falls Sie dem in Bezug auf Ihre oder eine unter Ihrer Vormundschaft 
stehende Person einmalig oder allgemeingeltend widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch an die Gemeindeverwaltung oder per Email an 
datenschutz@betzenweiler.de. Wir werden Ihren Widerspruch für den amtlichen Teil berücksichtigen, sofern dem keine übergeordnete Rechtsgrundlage entgegensteht. Gleiches gilt für die Wahrung 
Ihrer Betroffenenrechte. Für Widersprüche zu Veröffentlichungen im nichtamtlichen Teil wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Inserenten bzw. die gesetzlichen Vertreter der inserierenden 
Organisationen. Auf die Erklärung zum Datenschutz auf der Homepage der Gemeinde wird verwiesen. 
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Kirchliche Nachrichten 
 
 

 

 
    Katholische Kirchengemeinde St. Clemens Betzenweiler  

mit den Filialgemeinden Bischmannshausen und Moosburg 

 

Gottesdienste:   
Am Sonntag, den 31. Januar, ist um 10.15 Uhr Eucharistiefeier. 
Am Mittwoch, den 03. Februar, ist um 18.00 Uhr Rosenkranz und um 18.30 Uhr Abendmesse in Moosburg mit Erteilung 
des Blasiussegens. 
 

Einlass vorrangig mit telefonischer Voranmeldung (Anmeldung ist freitags von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr bei Fam. Eisele 
unter Tel. 07374/1593 möglich) Unangemeldete Teilnahme ist möglich, sofern Plätze frei sind. 

 

Kerzen für Lichtmess  
Kerzen für Lichtmess, auch Marienkerzen, können telefonisch bei mir  erworben werden.  

Anneliese May, Tel. 366 
 
 
 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde Bad Buchau 
Evangelisches Pfarramt Bad Buchau 
Pfarrer Markus Lutz, Schulstraße 11, 88422 Bad Buchau, Tel. 07582/23 24, Fax 07582/92 62 90 
Mail: pfarramt.bad-buchau@elkw.de, Internet: www.evkirche-badbuchau.de 

 
 

Gottesdienste: Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein, aufgrund der Corona-Krise allerdings mit 
Mindestabstand von 2 m, einer Höchstzahl von 23 Plätzen und Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske). Die Mitfeiernden werden 
namentlich erfassen.  
Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst zurzeit nicht statt. 
 

So 31.01.2021 – Letzter S. n. Epiphanias: 10:00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe über die Jahreslosung (Pfrin. Barbara 
Koch, Altshausen); Predigt über „Das denkende Herz“  
Veranstaltungen:  
Kirche in Zeiten von Corona: Unsere Kirche bleibt zum Gebet unter der Woche geöffnet. Auf unserer Webseite http://www.evkirche-
badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise. Auf der Webseite des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (https://www.ebo-
rv.de) finden Sie aktuelle Themen und auch Online-Veranstaltungen (Webinare). 
Konfirmandenunterricht: Der Konfirmandenunterricht findet zurzeit online mittwochs um 14:00 Uhr statt.  
Jungschar: Die Jungschar für 8–12-Jährige mit Jugendreferentin Miriam Rampp findet zurzeit nicht statt. 
Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24): Sobald der Lockdown beendet ist, hat die Bücherei wieder montags 
bis freitags von 9:30–16:30 Uhr geöffnet. 
 
 

Mitteilungen der Woche / Soziales / Veranstaltungen  
 

Baden-Württemberg – Fit für die Zukunft? 
Gewerkschaftliche Forderungen an die Parteien vor der Landtagswahl 
Es ergeht herzliche Einladung zu der Online-Diskussion am Dienstag, 09. Februar 2021, um 18.00 Uhr. Diskussion mit Thomas 
Dörflinger MdL CDU, Bettina Weinrich SPD, Robert Wiest GRÜNE, Hildegard Ostermeyer FDP, Julia Nagy LINKE. 
Moderation: Stefan Rebmann DGB Baden-Württemberg. 
Zugangsdaten: https://youtu.be/-Lw493YVh3s (Internet-Zugang oder Smartphone erforderlich). 
 

Corona: Informationen zum Kreisimpfzentrum (KIZ) des Landkreises 
Das Kreisimpfzentrum im Landkreis Biberach befindet sich in der Gemeindehalle Ummendorf (Schulstraße 31, 88444 Ummendorf) 
und hat am vergangenen Freitag, 22. Januar 2021, den Impfbetrieb aufgenommen. 
Laut Ministerium für Soziales und Integration erhalten alle Kreisimpfzentren ab der dritten Kalenderwoche 2021 rund 1.000 Impfdosen. 
Weitere Lieferungen in gleicher Größenordnung sind zunächst im 14-tägigen Rhythmus angekündigt. Aktuell können im 
Kreisimpfzentrum deshalb wöchentlich 500 Impfungen an fünf Tagen durchgeführt werden. Bei Vollauslastung wären im 
Kreisimpfzentrum Ummendorf bis zu 750 Impfungen täglich an sieben Tagen die Woche möglich. 
Impfreihenfolge der Bevölkerung: Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes Bürgerinnen und Bürger mit 
höchster Priorität Anspruch auf die Schutzimpfung. Das sind beispielsweise Menschen über 80 Jahren oder Personen, die in stationären 
Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut, gepflegt oder tätig 
sind. 
Terminvergabe für das Kreisimpfzentrum: Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt nur mit Termin. Die 
Impftermine können seit 19. Januar 2021 gebucht werden. Mittlerweile wurden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf die 1.100 
möglichen Termine für die ersten zwei Betriebswochen (22. Januar bis 5. Februar 2021) vergeben. Ab dem 1. Februar 2021 werden die 
Terminslots für die dritte Betriebswoche (8. bis 12. Februar 2021) und für die entsprechende Zweitimpfung drei Wochen später (2. bis 
8. März 2021) freigegeben. Die Freigabe der Terminslots für die darauffolgenden Wochen erfolgt jeweils am Montag eine Woche 
vorher. Die Terminkapazitäten werden entsprechend der Verfügbarkeit des Impfstoffes freigegeben bzw. ausgebaut. 
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Telefonisch ist die Terminvereinbarung über die zentrale Telefonnummer 116 117 möglich, online können Termine über die zentrale 
Anmeldeplattform https://www.impfterminservice.de/impftermine oder https://116117.de vereinbart werden. Bei der 
Terminvereinbarung werden gleichzeitig die Termine für die Erst- und Zweitimpfung vergeben. 
Vorbereitung auf den Impftermin: Wer bereits einen Termin für eine COVID-19-Impfung vereinbart hat, kann über 
https://www.impfen-bw.de/ vorab selbst die nötigen Formulare zur Impfung erstellen. Dadurch werden die Prozesse beschleunigt und 
die Wartezeit vor Ort reduziert. Eine Terminvereinbarung ist über das Portal nicht möglich. 
Zur Impfung muss der entsprechende Vermittlungscode der Terminvereinbarung, der Impfpass, die Versichertenkarte und ein 
Ausweisdokument (beispielsweise Personalausweis) mitgebracht werden. Die Impfberechtigung wird vor Ort entsprechend der 
„höchsten Priorität“ der Corona-Impfverordnung kontrolliert. 
Aktuelle Informationen werden auf der Homepage des Landratsamtes Biberach unter www.biberach.de bereitgestellt.  
 

Corona: Pflicht zum Tragen medizinischer Masken für Besucherinnen und Besucher des Landratsamtes und der Entsorgungs-
einrichtungen 
Im Sinne der Kontaktreduzierung und –vermeidung bleibt das Landratsamt sowie die Dienst- und Außenstellen weiterhin bis auf 
Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die zeitnah eine Dienstleistung des 
Landratsamtes in Anspruch nehmen müssen, werden gebeten, zunächst telefonisch mit dem zuständigen Amt oder der Telefonzentrale 
unter 07351 52-0 bzw. per Mail info@biberach.de Kontakt aufzunehmen. Bürgerinnen und Bürger, die einen zwingend notwendigen 
Termin im Landratsamt oder einer Außenstelle wahrnehmen müssen, sind bis auf Weiteres verpflichtet, eine mitgebrachte Mund-
Nasenbedeckung zu verwenden. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg muss es sich dabei ab sofort um eine 
medizinische Maske (FFP2- oder OP-Maske) handeln. 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt auch für den Besuch aller Entsorgungseinrichtungen wie beispielsweise der 
Recycling- und Entsorgungszentren sowie der Grüngutannahmestellen des Landkreises Biberach. 
Die Außenstellen der KFZ-Zulassungsstelle in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen sind bis mindestens 14. Februar 2021 
geschlossen. Für zwingend notwendige private KFZ-Zulassungen können online Termine in der Zulassungsstelle Biberach unter 
www.biberach.de vereinbart werden. Gewerbliche Kunden können die bisherige „Briefkastenlösung“ weiter nutzen. 
 

Das Landratsamt Biberach informiert: Zulassung der Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 14. März 2021 
Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 66 Biberach hat in seiner Sitzung am 19. Januar 2021 über die Zulassung der Wahlvorschläge 
entschieden. Dieser setzt sich aus dem Kreiswahlleiter Walter Holderried und sechs Beisitzern zusammen, die von den Parteien im 
Verhältnis der bei der letzten Landtagswahl im Wahlkreis erreichten Stimmenzahlen vorgeschlagen wurden. 
Für die Landtagswahl am 14. März 2021 haben die Mitglieder des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 66 Biberach 14 Parteien 
mit ihren Bewerberinnen und Bewerbern zur Wahl zugelassen.  
Die Wahlvorschläge waren bis zum 14. Januar 2021, 18 Uhr beim Kreiswahlleiter einzureichen. Der Ausschuss überprüfte die 
Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Er stellte fest, dass die Wählbarkeitsvoraussetzungen der einzelnen 
Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatzbewerberinnen und -bewerber gegeben waren. Die im derzeitigen Landtag nicht 
vertretenen Parteien konnten die erforderliche Anzahl von mindestens 75 gültigen Unterstützungsunterschriften vorlegen. 
Aufgrund der vorgenommenen Überprüfung haben die Mitglieder des Kreiswahlausschusses die folgenden 14 rechtzeitig eingereichten 
Wahlvorschläge der Parteien ohne Einschränkung zur Wahl im Wahlkreis 66 Biberach zugelassen. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE  Robert Wiest sowie Ersatzbewerber Michael Schick 
Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU: Thomas Dörflinger sowie Ersatzbewerber Wolfgang Dahler 
Alternative für Deutschland – AfD: Volker Körner sowie Ersatzbewerberin Rebecca Weißbrodt 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD: Bettina Weinrich sowie Ersatzbewerber Wolfgang Heinzel 
Freie Demokratische Partei – FDP. Hildegard Ostermeyer sowie Ersatzbewerber Dr. Norbert Mayer 
DIE LINKE – DIE LINKE. Ralph Heidenreich sowie Ersatzbewerberin Julia Nagy 
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt – ÖDP: Norbert Huchler sowie Ersatzbewerberin Ute Pfänder 
Piratenpartei Deutschland – PIRATEN: Samuel Schmid sowie Ersatzbewerber Tobias Gerster 
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative - Die PARTEI: Wolfram Pfeifer 
sowie Ersatzbewerber Uwe Knopf 
FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER: Oliver Lang 
Basisdemokratische Partei Deutschland – die Basis: Dr. Marianne Müller sowie Ersatzbewerber Roland Kleber 
Klimaliste Baden-Württemberg – Klimaliste BW: Prof. Dr. Georg Nuoffer-Wagner 
Partei WIR2020 - W2020: Jan-Christopher Zubel sowie Ersatzbewerberin Melissa Geier 
Volt Deutschland – Volt: Kasimir Romer 
Nur die vom Kreiswahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge erscheinen auf dem Stimmzettel des Wahlkreises 66 Biberach mit der 
ihr landeseinheitlich zugewiesenen Nummer. 
 

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert: Direktvermarkter-Broschüre des Landkreises Biberach wird neu aufgelegt 
– jetzt mitmachen 
Das Landwirtschaftsamt Biberach plant eine neue Auflage der Direktvermarkter-Broschüre der Region und bietet allen Teilnehmern 
die Möglichkeit, ihr Direktvermarktungs-Angebot über die Hofladen-App „Hofläden BW“ und das Direktvermarkter-Portal 
www.vondaheim.de des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu präsentieren. Dazu werden alle Landwirtinnen, 
Landwirte und Betriebe mit Schwerpunkt auf der Direktvermarktung aufgerufen, bis zum 15. Februar 2021 an einer Datenerhebung 
teilzunehmen.  
Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach regionalen Produkten sind in den vergangenen Jahren vielerorts stark gestiegen – so 
auch im Landkreis Biberach. Nicht zuletzt hat auch die Corona-Pandemie das Bewusstsein der Bevölkerung gestärkt, vermehrt regional 
einzukaufen. Egal ob direkt vom Hof, auf dem Markt oder per Lieferservice – Möglichkeiten des regionalen Lebensmitteleinkaufs gibt 
es im Landkreis Biberach genügend. Nachdem die letzte Veröffentlichung der Direktvermarkter-Broschüre des Landkreises ein paar 
Jahre zurückliegt, soll nun eine neue, aktuelle Version veröffentlicht werden und gleichzeitig die digitale Vermarktung der 
Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter unterstützt werden.  
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Da die Themen „Regionale Produkte“ und „Frisch vom Hof“ für die Bevölkerung und vor allem auch für junge Leute zunehmend 
bedeutsamer werden, sollen die Direktvermarkter in ihrem Internet-Auftritt gefördert werden. Dazu bietet ihnen das Landwirtschaftsamt 
die Möglichkeit, ihre betrieblichen Daten der Direktvermarktung über das Direktvermarkter-Portal vondaheim.de und die Hofladen-
App „Hofläden BW“ zu veröffentlichen. 
Die Regionalkampagne „VON DAHEIM“ wurde 2017 vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) ins 
Leben gerufen und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern einen gebündelten Überblick über das Direktvermarktungsangebot in 
Baden-Württemberg. Über eine Umkreissuche und bestimmte Filterkategorien können zudem entsprechende Hofläden in direkter 
Umgebung gesucht werden. Die App wird fortlaufend durch das MLR gepflegt und soll nun um das umfassende Angebot des 
Landkreises Biberach erweitert werden.  
Das Landwirtschaftsamt Biberach und die Bio-Musterregion Biberach rufen für die Neuauflage der Direktvermarkter-Broschüre alle 
Betriebe mit Betriebszweig Direktvermarktung in der Region auf, an einer Datenerhebung teilzunehmen. Diese wird wie folgt 
durchgeführt: Interessierte Betriebe laden sich den Erhebungsbogen im PDF-Format auf der Seite des Landwirtschaftsamtes 
https://www.biberach.de/landratsamt/landwirtschaftsamt.html herunter und füllen diesen aus. Anschließend senden sie das ausgefüllte 
Dokument bis zum 15. Februar 2021 an landwirtschaftsamt@biberach.de oder per Fax an 07351 52-6703 zurück.  
Nähere Informationen zur Direktvermarkter-Broschüre gibt es beim Landwirtschaftsamt Biberach, Bergerhauser Str. 36, 88400 
Biberach, Tel: 07351 52 -6702, landwirtschaftsamt@biberach.de 
 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert: Online-Seminar „Fit im Haushalt“ 
Auch in diesem Jahr bietet die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) ein Seminar rund um das Führen eines eigenen Haushalts an. 
Zielgruppe sind junge Erwachsene, die bisher wenig Erfahrung damit haben, einen Haushalt selbständig zu führen.  
Das Seminar findet jeweils mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr online statt. 
Folgende Termine und Inhalte sind vorgesehen: 
Mittwoch, 3. Februar 2021, Modul 1: Nachhaltige Wäschepflege  
Mittwoch, 10. Februar 2021, Modul 2: Planung, Organisation und Vorratshaltung 
Mittwoch, 17. Februar 2021, Modul 3: Reinigen und Sauberkeit 
Mittwoch, 24. Februar 2021, Modul 4: Einfach – lecker – Essen 
Anmeldungen bitte bis Montag, 1. Februar 2021 per E-Mail an post@b-ea.info  oder telefonisch unter 07351 52-6702. Die Module 
können auch einzeln gebucht werden. Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist kostenlos.  
 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert: Online-Vortrag „Willkommen am Familientisch – Essen und Trinken 
für Kinder ab einem Jahr“ 
Zum Thema „Willkommen am Familientisch – Essen und Trinken für Kinder ab einem Jahr“ bietet die Biberacher Ernährungsakademie 
(B-EA), am Montag, 8. Februar 2021, von 9.30 Uhr bis circa 11 Uhr einen Online-Vortrag für Mütter und Väter an. In den ersten 
Lebensjahren wird die Basis für ein genussvolles und vielseitiges Essverhalten gelegt. Was und wie viel Kinder brauchen, um gesund 
aufzuwachsen und wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen können, sind Inhalte bei der Elternveranstaltung mit der BeKi-Referentin Tina 
Krötlinger Schütte. 
Der Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative BeKi – bewusste Kinderernährung - statt und ist kostenfrei. Die Teilnahme setzt 
einen PC mit aktuellem Internetzugang und Lautsprechern voraus. 
Eine Anmeldung ist bis spätestens Donnerstag, 4. Februar 2021, per E-Mail unter post@b-ea.info erforderlich. Weitere Informationen 
gibt es unter der Telefonnummer 07351 52-6702. 
 

„Technikbotschafter“ stellen alltagsunterstützende Hilfsmittel Online vor 
Gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen ist es schmerzlich festzustellen, dass es sehr wichtig ist, selbstständig mit 
zunehmendem Alter zu bleiben. Dies kann einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig um die Gestaltung der eigenen Wohnung kümmert. 
Es geht dabei vor allem darum, Barrieren abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Hier können technische Hilfsmittel im 
Bereich der Sicherheit & Mobilität wie ein abschaltbares Bügeleisen oder ein Seniorenhandy mit Notrufknopf und GPS die zu Hause 
lebenden älteren Menschen sowie die Angehörige unterstützen. 
Da derzeit keine Hilfsmittelvorstellung vor Ort stattfinden kann, haben wir eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie sich zu 
alltagsunterstützenden technischen Hilfsmitteln informieren können: Die ehrenamtlichen „Technikbotschafter“ stellen Hilfsmittel in 
einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 2. Februar von 16 bis 17 Uhr via Zoom vor. So können Interessierte wunderbar von zu Hause 
teilnehmen. Die Hilfsmittel werden „live“ vorgestellt und brennende Fragen können beantwortet werden. 
Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvorstellung“ interessiert sind, dann melden Sie sich bitte bis 1.Februar bei Daniela 
Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau entweder telefonisch unter 07351 8095190 oder per E-Mail unter hia@caritas-biberach-
saulgau.de an. Sie bekommen dann zeitnah per Email den Einladungslink und eine Anleitung für das Online-Treffen zugesendet. 
Info auch unter: www.pflegebruecke-biberach.de. 
 

Land schreibt erneut Preis für Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler aus – Bewerbungsschluss am 31.03.2021 
Um den Kleinkunstpreis des Landes können sich Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg noch bis zum 31.03.2021 
bewerben. Der Preis richtet sich an Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Die Bewerber/innen sollten mindestens 16 Jahre alt sein 
und aus Baden-Württemberg kommen. 
Informationen sowie das Bewerbungsformular werden im Internet unter www.kleinkunstpreis-bw.de bereitgestellt. 
 

Informationstag-Online für die beruflichen Vollzeitschulen an der Matthias-Erzberger-Schule Biberach 
Am 5. und 6. Februar 2021 informiert die Matthias-Erzberger-Schule über folgende Schularten und Ausbildungen: 
Freitag, 05.02.2021 von 16.30 – 19.00 Uhr 

- Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Erzieher in Vollzeitform, Teilzeitform und 
praxisintegriert (PIA) 

- Zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin/zum staatlich anerkannten Kinderpfleger 
- Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses mit den Schwerpunkten „Ernährung und 

Hauswirtschaft“ und „Gesundheit und Pflege“ 
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Samstag, 06.02.2021 von 9:30 – 13:00 Uhr 
3-jähriges Berufliches Gymnasium (ab Klasse 11) mit folgenden Profilen: 

- Ernährungswissenschaftliches Gymnasium 
- Biotechnologisches Gymnasium 
- Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
- Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium 

6-jähriges Berufliches Gymnasium (ab Klasse 8) mit dem Profil „Ernährung, Soziales und Gesundheit“ 
Aufgrund der derzeit geltenden Hygienevorschriften finden die Veranstaltungen ausschließlich online statt. Informationen zu 
angebotenen Vorträgen finden Sie auf unserer Homepage www.mes-bc.de.  
 

Plane Deine Zukunft. Nutze die Zeit nach der Schule oder Ausbildung sinnvoll für Deine persönliche Weiterbildung. Entwickle 
dich zur „Fachkraft von morgen“! 
Chancen nach der Lehre 
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und die 
Fachhochschulreife in einem Jahr, in Vollzeit, oder in zwei Jahren in Teilzeit, zu erlangen. Der Unterrichtsschwerpunkt richtet sich 
nach dem Ausbildungsberuf: Technische Physik, Biologie mit Gesundheitslehre, Wirtschaftslehre und Gestaltung. 
Wie geht es nach dem mittleren Bildungsabschluss weiter? Im Bildungszentrum haben Sie die Möglichkeit in verschiedenen 
Berufskollegs die Fachhochschulreife zu erlangen und gleichzeitig eine Assistentenausbildung abzuschließen. 
Zukunftsplanung für die soziale Richtung. Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II wird neben der Fachhochschulreife und mit 
einer praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben. 
Zukunftsplanung für die kaufmännische Richtung. Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf internationalem Parkett. 
Die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben es nach 2 Jahren neben der 
Fachhochschulreife auch die Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten abzuschließen. 
Als weitere Option ist der Abschluss zum “Internationalen Wirtschaftskorrespondenten” (KA) als Zusatzqualifikation mit LCCI-
Prüfung der Londoner Handelskammer möglich. 
Zukunftsplanung Abitur. Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” in 
drei Jahren zum Abitur. 
Wir bieten telefonische oder Online-Beratung an: https://www.kolping-macht-schule.de/beratung/  
Bitte schreiben Sie uns ein Mail. Info: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, Tel. 07371/935013 
Frau Rink, Rita.Rink@kbw-gruppe.de 
 
 

Anzeigen  
 

Stellenanzeige 
Die Katholische Kirchengemeinde Dürnau sucht für Ihren Kindergarten St. Johannes der Täufer eine  
 

Kindergartenleitung (M/W/D), 100%, unbefristet 
 
 

zum 01.09.2021, früherer Einstieg zur Einarbeitung möglich. 
Unser Kindergarten wird momentan eingruppig geführt, eine zweite Gruppe ist in Planung. Wir bieten Ganztages- und 
Regelbetreuung für Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt. Grundlage unseres pädagogischen Konzepts bilden der 
Orientierungsplan BW sowie der Rottenburger Kindergartenplan. 
WAS WIR UNS WÜNSCHEN  
- eine engagierte, aufgeschlossene und motivierte Fachkraft (gem. §7 (6) KiTaG) mit hervorragenden Kenntnissen über 
die besonderen Bedürfnisse und Entwicklungsschritte der frühen Kindheit 
- eine an den Bedürfnissen des Kindes orientierte und von Einfühlungsvermögen geprägte Arbeitsweise 
- vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und Kooperation im Team, mit den Eltern und dem Träger  
- Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und die Identifikation mit deren Auftrag  
 

WAS WIR BIETEN  
- ein verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet in einer modern ausgestatteten Einrichtung 
- ein aufgeschlossenes, motiviertes Team und engagierte Eltern  
- eine enge Begleitung durch die Trägerschaft mit Einarbeitungskonzept 
- eine Leitungsfreistellung von 6 Stunden in der Woche  
- individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf der Grundlage der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(AVO-DRS), Vergütung in der EG S9 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Diese richten Sie bitte bis zum 14.02. 2021bevorzugt per E-Mail an: jrehbein@kvz.drs.de oder Kath. Verwaltungs-
zentrum, St.Gerhard-Str. 16, 88499 Riedlingen, Fr. Rehbein. Für weitere Informationen rufen Sie gerne an: Tel.: 
07351/5778561. 
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